
 

 

Gemeinde Rosendahl Rosendahl, den 08.02.2016 

 Der Bürgermeister 
 
 

 

S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. IX/338 

öffentliche Sitzung 
 

 

 

Beratungsgang: 

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 17.02.2016 

Rat 03.03.2016 

 
 

 

Betreff: 11. Änderung des Bebauungsplanes "Gartenstiege" im Ortsteil 

Holtwick im beschleunigten  Verfahren gemäß § 13a 

Baugesetzbuch (BauGB) 

Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie 

Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 

 

FD/Az.: FD IV/621.41 
 

 

Produkt: 53/09.001 Räumliche Planung und Entwicklung 
 

 

 

Bezug: HFA, 26.08.2015, TOP 6 nö.S., SV IX/248 
 

 

Finanzierung 

Höhe der Aufwendung/Auszahlung: 8.768,06 € 

Finanzierung durch Mittel bei Produkt: 09.001 Räumliche Planung und Entwicklung 

Über-/ außerplanmäßige Aufwendung/ 
Auszahlung in Höhe von:  

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:  
 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Das Verfahren zur 11. Änderung des Bebauungsplanes „Gartenstiege“ im Ortsteil Holt-
wick wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB für das Gebiet, das dem der Sitzungsvorlage Nr. 
IX/338 als Anlage beigefügten Planentwurf zu entnehmen ist, beschlossen. Dieser Plan 
ist Bestandteil des Beschlusses. 
  
Gemäß § 13a in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 und § 3 Abs. 2 BauGB wird die 
öffentliche Auslegung der Planunterlagen beschlossen. 
 
Dieser Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB in Verbindung mit § 13a Abs. 3 Nr. 
1 und 2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 
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Sachverhalt: 
 
Auf die Sitzungsvorlage IX/248 (nichtöffentlich) wird verwiesen. 
 
Die Gemeinde Rosendahl verfügt zurzeit in dem II. Bauabschnitt des Baugebietes „Haus 
Holtwick“ lediglich noch über zwei Baugrundstücke. Nunmehr wird im Ortsteil Holtwick die 
Entwicklung weiterer Bauflächen erforderlich, um die weiterhin bestehende Nachfrage 
nach Wohnbauflächen in diesem Ortsteil decken zu können. Im Hinblick auf die raumord-
nenden, planungsrechtlichen Vorgaben zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden 
kommt der Aktivierung von bisher ungenutzten Flächen im Siedlungszusammenhang da-
bei Vorrang vor der Entwicklung weiterer Flächen im Außenbereich zu. 
 
Die Gemeine Rosendahl hat zur Innenverdichtung ein Grundstück mit einer Gesamtfläche 
von 11.130 qm im Bereich „Ringstraße“/„Neeland“ erworben, welches nun kurzfristig der 
Wohnbebauung zur Verfügung gestellt werden soll. Zur Abrundung des Plangebietes 
werden im westlichen Bereich des Plangebietes auch private Grundstücke in den Ände-
rungsbereich einbezogen.  
 
Ziel der Planänderung ist es, die Erschließung des Gebietes neu zu ordnen und bisher 
geltende Festsetzungen hinsichtlich der Art und des Maßes der baulichen Nutzung den 
aktuellen Anforderungen anzupassen. Darüber hinaus umfasst die Planung die Umwand-
lung bisher festgesetzter öffentlicher Grünflächen mit der Zweckbestimmung Spielplatz, 
die heute nicht mehr benötigt werden, in Wohnbaufläche. Aufgrund veränderter wasser-
wirtschaftlicher Rahmenbedingungen wird es erforderlich, zusätzliche Maßnahmen der 
Regenrückhaltung vorzunehmen.  
 
Vom Büro Wolters Partner, Coesfeld, wurde ein Bebauungskonzept erstellt, das der Sit-

zungsvorlage als Anlage beigefügt ist. Hiernach sollen insgesamt 21 Baugrundstücke 
ausgewiesen werden.  
 
Diese Änderung des Bebauungsplanes ist nicht im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 
BauGB möglich.  
 
Da das Planverfahren der Innenverdichtung dient und der Änderungsbereich weniger als 
20.000 qm umfasst, ist das beschleunigte Verfahren gemäß § 13a BauGB (Bebauungs-
pläne der Innenentwicklung) anwendbar.  
 
Durch die Änderung des Bebauungsplanes wird nicht die Zulässigkeit von Vorhaben be-
gründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Weiterhin bestehen keine 
Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b) genannten 
Schutzgüter. 
 
Daher wird zur Änderung des Bebauungsplanes das beschleunigte Verfahren nach § 13a 
BauGB durchgeführt und die Planunterlagen werden für die Dauer eines Monats öffent-
lich ausgelegt.  
 
Der Satzungsentwurf, bestehend aus Planzeichnungen, Erläuterungen und Begründung 

einschließlich Umweltbericht, ist der Sitzungsvorlage als Anlage beigefügt.  
 
Herr Lang vom Büro Wolters Partner wurde zur Sitzung eingeladen, um den Planentwurf 
mit den bestehenden Problematiken zu erläutern und Fragen der Ausschussmitglieder zu 
beantworten. 
 
Zur Einleitung des Verfahrens ist nunmehr der Aufstellungsbeschluss gemäß § 13a 
BauGB zu fassen und die öffentliche Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 in Ver-
bindung mit § 3 Abs. 2 BauGB zu beschließen. 
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Im Auftrage: Im Auftrage: Kenntnis genommen: 
 
 
 
 
 

  

Brodkorb 

Fachdienstleiterin 

 

Roters 
Fachbereichsleiterin 

Gottheil 
Bürgermeister 

 
 
 
 

Anlage(n): 

 
Anlage: Satzungsentwurf, bestehend aus Planzeichnungen, Erläuterungen und 
Begründung einschließlich Umweltbericht  
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